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Teilnahmebedingungen 
 
1. Veranstalter 

Das Kulturbüro der Landeshauptstadt Hannover veranstaltet am 16. und 17. Juni 2012 den 16. Markt 
für Kunst und Handwerk auf dem Marktplatz an der Marktkirche in Hannovers Altstadt. Der Markt ist 
Forum für Kunsthandwerker/innen aller Bereiche. 

 
2. Teilnehmer/innen / Bewerbung 

Die Teilnahmemöglichkeit wird öffentlich ausgeschrieben. Professionelle Kunsthandwerker/innen 
aller Fachrichtungen sind willkommen. Hobbykunsthandwerker/innen und Zwischenhändler/innen 
sind nicht zugelassen. 
Interessenten/Interessentinnen können bis zum 31. Januar 2012 ihre Bewerbung vorlegen. 
Grundlage für die Bewerbung sind das Bewerbungsformular, eine kurze Biografie sowie drei aktuelle 
Fotos oder Prints eigener Arbeiten, nicht älter als drei Jahre, aufgeklebt auf je ein DIN A4-Blatt oder 
in DIN A4-Größe. Zusätzlich kann ein Foto des Standaufbaus eingereicht werden. Dias, 
Speichermedien, Mappen, Alben und Ähnliches werden nicht berücksichtigt. Überzählige Fotos 
werden ohne Rück-sprache mit dem Bewerber/der Bewerberin vor der Jurierung aussortiert. Die 
Bewerbungsunterlagen werden nach Juryentscheid, bei Teilnahme nach der Veranstaltung 
zurückgeschickt, wenn der Bewerbung ein frankierter und adressierter Rückumschlag beigelegt 
wurde.  
 

3. Jury 
Eine Fachjury wird die Bewerbungen auswerten und 60 bis 65 Teilnehmer/innen sowie 
Ersatzteilneh-mer/innen auswählen. 

 
4. Standgebühren 

Die Gebühren betragen 205 € inklusive 19 % MWSt je Stand, wird ein Stromanschluss benötigt, sind 
hierfür zusätzlich 20 € inklusive 19 % MWSt zu entrichten. Die Gebühren sind vorab zu überweisen; 
Rechnungen mit Überweisungsdaten werden zu einem späteren Zeitpunkt übersandt. Belegen 
mehrere Aussteller einen Stand, wird die Gebühr pro Person erhoben, Stromkosten pro Stand. 
Bei Absage eines Teilnehmers/einer Teilnehmerin bis zum 30. April 2012 entstehen keine Kosten. 
Bei Absage nach dem 30. April 2012 wird der Teilnehmerbeitrag nur dann erstattet, wenn ein Ersatz-
teilnehmer/eine Ersatzteilnehmerin gefunden werden konnte; bei Absage nach dem 31. Mai 2012 
wird der Teilnehmerbeitrag grundsätzlich nicht erstattet. 

 
5. Standverteilung 

Es werden 60 bis 65 Standplätze an die von der Jury bestimmten Kunsthandwerker/innen vergeben. 
Ausgewählte Ersatzteilnehmer/innen rücken ggf. nach. Die Entscheidung, ob und welche Ersatz-
teilnehmer/innen nachrücken, liegt im Ermessen des Kulturbüros. 
Die Standplätze werden vom Kulturbüro vergeben. Ein entsprechender Lageplan geht den Teilneh-
mern/Teilnehmerinnen vor der Veranstaltung zu; Änderungen behält sich das Kulturbüro jedoch vor. 
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Ein Platztausch ist grundsätzlich nicht möglich. Besondere Standort- und Nachbarschaftswünsche 
werden nach Möglichkeit berücksichtigt, können aber nicht gewährleistet werden. 

 
6. Ablauf/ Aufbau/ Abbau 

Der Markt für Kunst und Handwerk findet unter freiem Himmel in der Altstadt Hannovers statt. 
Stände müssen selbst mitgebracht und aufgebaut werden, können aber auch gemietet werden.  
Die Standlänge beträgt max. 5 m, Standtiefe 2,5 m incl. Dachüberstand. 3x3m-Pavillons – so 
genannte Partyzelte - sind nicht zugelassen. Größere Standflächen stehen in begrenztem Umfang 
zur Verfügung.  
Der Aufbau kann Freitag (15.06.2012) von 18.00 bis 21.00 Uhr und Sonnabend (16.06.2012) ab   
07.30 Uhr erfolgen. Der Stand muss bis Sonnabend, 11.00 Uhr, fertig aufgebaut und belegt sein. Um 
10.30 Uhr müssen alle Fahrzeuge, auch Anhänger und dergl., vom Platz entfernt worden sein.  
Der Markt ist Sonnabend von 11.00 bis 19.00 Uhr und Sonntag von 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. 
Der Abbau darf nicht früher, muss aber noch am Sonntagabend erfolgen. Der Standplatz ist 
besenrein zu hinterlassen; Müllbehälter stehen zur Verfügung.  

 
7. Mietstand 

Stände (weiß, rundum zu schließen, ohne Fußboden, mit Steinen beschwert) können in zwei 
unterschiedlichen Größen angemietet werden: 

 Pagode  3x3 m ca. 125 € zzgl. MWSt  
 Partyzelt  4x2,5 m ca. 125 € zzgl. MWSt  

Montage-, Demontage- und Transportkosten sind im Preis enthalten. 
 

8. Umweltzone 
Der Marktplatz liegt innerhalb der Umweltzone und darf nur von Fahrzeugen mit grüner Plakette 
befahren werden. Ausnahmen können auf Antrag und auf Kosten des Teilnehmers/der Teilnehmerin 
bewilligt werden (12 €).  

 
9. Bewachung 

Der Markt wird von Freitag auf Sonnabend von 21.00 bis 08.00 Uhr und von Sonnabend auf Sonntag 
von 19.00 bis 09.00 Uhr von Sicherheitspersonal bewacht. 

 
10. Werbung 

Das Kulturbüro übernimmt die Öffentlichkeitsarbeit in Hannover und Umgebung (Presse, Plakat, 
Prospekt, Plakatierung an Litfasssäulen etc.). Hierzu und zu weiteren Werbezwecken können 
eingereichte Bewerbungsfotos uneingeschränkt verwendet werden. Eine Rückgabe einzelner Fotos 
an den Bewerber/die Bewerberin ist dann ggf. nicht möglich. Eine finanzielle Entschädigung wird 
nicht gewährt. 
Ebenso kann das Kulturbüro Aufnahmen vom Marktgeschehen (Film, Foto usw.) uneingeschränkt zu 
Werbezwecken nutzen. 
Namen und Adressen der Teilnehmer/innen werden veröffentlicht. 
Den Teilnehmern/Teilnehmerinnen wird entsprechendes Werbematerial (Plakate, Prospekte, 
Postkarten) zur Eigenwerbung zur Verfügung gestellt. 

  
11. Ausschlussgründe 

Teilnehmer/innen sind vom Markt für Kunst und Handwerk auszuschließen, 
 wenn der zugewiesene Standplatz nicht oder nicht rechtzeitig eingenommen wird bzw.  
 eigenmächtig ein anderer belegt wird, 
 wenn grundlegend andere Waren angeboten werden als in der Bewerbung dokumentiert sind, 
 wenn zugekaufte Handelsware angeboten wird, 
 wenn der eigene Stand untervermietet wird oder Ware fremder Kunsthandwerker/innen angeboten 

wird, 
 wenn der Teilnehmerbeitrag nicht gezahlt wurde (dies befreit jedoch nicht von der 

Zahlungspflicht!). 
 
12. Haftungsausschluss 

Die Stadt Hannover haftet nicht für die Gefahren Feuer, Wasser, Sturm, Hagel sowie Diebstahl und 
Beschädigung von Ausstellungsgütern und Standausrüstung, auch nicht für das persönliche 
Eigentum des Ausstellers/der Ausstellerin. Der Haftungsausschluss erfährt durch die 
Bewachungsmaßnahmen der Veranstalter keine Einschränkung. 

 
13. Rechtsweg 

Die Entscheidung der Jury ist endgültig und nicht anfechtbar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


